
ANFRAGE 

des Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz 
und weiterer Abgeordneter 
an den Bundeskanzler 
betreffend vom Bundeskriminalamt als gefälscht erkannte und der Botschaft 
der Islamischen Republik Pakistan als echt bestätigte Führerscheine 

Der FPÖ vorliegenden Informationen zufolge ist das Bundeskriminalamt (.BK) 
des Öfteren damit beschäftigt, Führerscheine von in Österreich aufhältigen 
Personen, va nigerianischer Staatsbürgerschaft, auf deren Authentizität hin zu 
überprüfen. Diese Überprüfungen kommen in der Regel zum Ergebnis, dass 
es sich bei den betreffenden Führerscheinen um Fälschungen handelt. 

Wie sich in der Zwischenzeit herausstellt, ist davon indessen nicht nur die 
Bundesrepublik Nigeria betroffen, sondern ua auch Islamische Republik Pa
kistan. Eine Information, die durch jüngste Medienberichte bestätigt erscheint: 

Polizisten stoppten Menschenhändler (27). Verfolgungsjagd über die Autobahn 

"Kirchenosylonr' 015 Schlepper 
Wilde VerfulgunJ,:!>jllgd eint'S Schlep�t!> auf der Au

tobahn "m UnWltn his flrudULeilhu ( Ö). NJtl:h 20 1\i
Iullleotern stopp. die PnliJ:d du . Fluchtautn. l.kr Fahrer 
entkommt. und 'iebe da: Beim "erdiichligen S.:hlepper 
h:mdeJl es ich um einen .. Kirchen-As)'lweoflleor". 

Nachdem Uniforllliene fc t, das.. d�'r flüchtige 
die drei Ge:;.chleppten - ei- Schlepper dn � Voth'ldr
nen Afghanen, einen Nepa- chcn-Iksetzcr" der ersten 
lC!;en �Qwic eine Tibtmmerin Stund� ist: Am 13. OktQbcr 
- berrngt und AUl;weise H'r- des Vorjahre, reiste der Pa
glichcn nattcn, stllnd "".<;,:h lbruni Azim M. �e1bst iIIc-

gül ein. -achdemc? sich mit 
gellilschten Papieren einen 
Handy-Vertrag ergaunert 
ulld eine dJlligcr-d allgC'.zC't
Ich hIlIK'. "hlllS, CI' ii'K.ch ei
lIell MO'OlIt später dem l>ro
tc,tlllllr$Ch VOll "fruisk:ir,chcn 
7.ur Wiefle? V Otivki.-che 1111. 

Danach tauchte er el;cnw 
..-ie ..-eitere vier. chlcppcr im 
Got!c 'haUl; ullter. Spiitcl'zOg 
cr in . s..'n·ilenklo�tcr um. wo 

("Krone", 22. Nov. 2013) 

es el;cnoo Verwrgullg sab. 
Bei �'ieT tK'reit� ausgeforsch
te 11 und gc fassten T\'1itglieder 
der Menscbenhändlel'-�afil1 
wurde übrigens dje -Haft 
verlängert. 

Somit überschauet dnmal 
mehr die kriminelle Ellergie 
cj Des A ·yl-Iktrügcr.; die La
ge tat-oWichliC'l1 �ch uu\)cdu"f
tiger Flfu:htlingc. 

Chrisroph Matzl 

In der Folge wenden sich die betreffenden, mit - nach Erkenntnissen des .BK 
- gefälschten Führerscheinen ausgestatteten Personen meist an die Bot
schaft der Islamischen Republik Pakistan in Wien, welche sodann die Richtig
keit der Führerscheine bestätigt. Aufgrund internationaler Vereinbarungen ist 
jedoch die Republik Österreich gezwungen diese - vom .BK als Fälschungen 
enttarnte, aber von der Botschaft der Islamischen Republik Pakistan als au
thentisch bestätigten Führerscheine - als echt anzuerkennen. 

Da in der Alltagspraxis in Österreich Führerscheine als amtlichen Personal
ausweisen oder Reisepässen gleichwertige Dokumente behandelt werden, 
sind diese It. .BK gefälschten Führerscheine allerdings Türöffner um Bankkon
ten zu eröffnen, Telefonverträge abzuschließen etc. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundeskanzler die folgende 

es 
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Anfrage 

1. Ist Ihnen der o.g. Sachverhalt, wonach das .BK in vielen Fällen pakistani
sche Führerscheine als Fälschungen enttarnt, welche jedoch von der Bot
schaft der Islamischen Republik Pakistan als authentisch bestätigt wer
den, bekannt? 

2. Falls ja, wurde seitens des BKA bereits einmal Kontakt mit dem BMEIA 
aufgenommen, aufgrund welcher Vereinbarung zwischen der Republik 
Österreich und der Islamischen Republik Pakistan die Republik Österreich 
dazu verpflichtet ist, die vom .BK als Fälschungen erkannten, jedoch von 
der Botschaft der Islamischen Republik Pakistan als authentisch bestätig
ten Führerscheine offiziell als echte Dokumente anzuerkennen? 

3. Falls ja, gibt es in Österreich auch Personen mit Führerscheinen anderer 
Staaten, die vom .BK als Fälschungen entlarvt worden, jedoch von der 
betreffenden Botschaft als authentisch bestätigt worden sind? 

4. Aufgrund welcher Vereinbarung zwischen der Republik Österreich und 
der Islamischen Republik Pakistan ist die Republik Österreich dazu ver
pflichtet, die vom .BK als Fälschungen erkannten, jedoch von der Bot
schaft der Islamischen Republik Pakistan als authentisch bestätigten Füh
rerscheine offiziell als echte Dokumente anzuerkennen? 

5. Gibt es Bestrebungen des BKA, die o.g. Praxis abzustellen? 

6. Falls ja, welche? 

7. Falls nein, warum nicht? 
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